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merksamkeit zu schenken scheinen, eine lebhaftere Theilnahme,
wie das Städelsche Kunst - Institut, das Museum, das Zeichen-
Institut u. s. w. beweisen. —

In solcher Art sind daher dem sonst in Handelsstaaten
vorherrschenden materialistischen Treiben heilsame Schranken
gesetzt worden. Wenngleich dennoch dieses letztere sein Recht
behauptet; wenngleich dennoch — wie man meint — der kauf¬

männische, vorzugsweise auf Erwerb und Gewinn gestellte,
Besitz und Reichthum überschätzende Sinn allen Schichten der
Gesellschaft sein eigenthümliches Kolorit verleiht und zwar um
so mehr, als er grade von den höchsten am entschiedensten
ausgeht; — wenngleich ferner die Enge der staatlichen Exi¬
stenz auch dem öffentlichen Leben ein gewisses knappes, förm¬
liches, sieifbürgerliches Gepräge aufdrückt: — so ist daneben
doch auch so viel Ehrenfestes in der Gesinnung, so strenge
Rechtlichkeit im Wandel, so lebendige Theilnahme an den hö¬
heren Interessen der Menschheit bemerkt worden, daß die Na¬
men der deutschen Freistädte mit vollem Rechte auf der ganzen
Erde einen guten Klang haben. Wer dagegen die nebenher¬
gehende allerdings merkliche Sittenlosigkeit, die Verderbtheit
und Rohheit des zahlreichen Pöbels geltend machen wollte,
der vergäße, daß diese — leider! — gemeinsamen Merkmale

aller großen Städte schwerlich dort vermißt werden können,
wo der Ab- und Zufluß zahlreicher Fremden, wo der Verkehr
mit der rohen Masse des Seevolks aller Länder grade als
nothwendige Requisite des öffentlichen Lebens betrachtet wer¬
den müssen. Man würde irren, wollte man diese Erscheinun¬
gen auf Rechnung einer nationellen Prädisposition setzen,
welche letztere ursprünglich eben keine andere seyn kann, als
die, so sich in den diese Städte umgebenden Landschaften kund¬
gibt, wenngleich die eigenthümlichen politischen, so wie die
vorherrschend merkantilen Verhältnisse hier eine besondere Aus¬
prägung des Volksgeistes bewirkt haben. —

5. Staatseinrichtungen.

Die „freien" Städte Deutschlands leiten bekanntlich diese
ihre amtliche Bezeichnung von ihren republikanischen Staats¬
einrichtungen her. — Alle vier haben sie demokratische Staats-


